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1. Entscheidungen des II. Zivilsenats

AG: Zur erforderlichen Zustimmung 
der Hauptversammlung bei der Über-
nahme einer Geldstrafe zu Lasten 
des Vorstands durch die Gesellschaft 
(§§ 84, 93 Abs. 4 AktG)

Wenn das Vorstandsmitglied einer Aktien-
gesellschaft durch eine Handlung, die 
Gegenstand eines Ermittlungs- oder 
Strafverfahrens ist, gleichzeitig seine 
Pflichten gegenüber der Gesellschaft ver-
letzt hat, muss die Hauptversammlung 

einer Übernahme der Geldstrafe, Geld-
buße oder Geldauflage durch die Gesell-
schaft zustimmen.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum 
Urteil vom 8. Juli 2014 – II ZR 174/13

Zur Haftung des organschaftlichen 
Vertreters für Zahlungen auf ein de-
bitorisches Gesellschaftskonto bei 
bestehender Insolvenzantragspflicht 
(§ 130a Abs. 3 aF)

Die erfolgreiche Anfechtung der von ei-
nem debitorischen Konto geleisteten 
Zahlungen an Gläubiger der Schuldnerin 
durch den Insolvenzverwalter ist bei ei-
ner Haftung des organschaftlichen Ver-
treters für Zahlungen auf das debitori-
sche Konto nicht anspruchsmindernd zu 
berücksichtigen.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum 
Urteil vom 3. Juni 2014 – II ZR 100/13

AG: Zum Anspruch auf (Nach-) Zah-
lung einer angemessenen Gegen-
leistung der Aktionäre gegen den 
Bieter, dessen Angebot sie ange-
nommen haben (§§ 30, 31 WpÜG,  
§§ 4, 5 WpÜG-AngVO)

a)  Ist die vom Bieter im Rahmen eines 
Übernahmeangebots nach § 29 Abs. 1 
WpÜG vorgesehene Gegenleistung 
nicht angemessen im Sinne des § 31 
Abs. 1 Satz 1 WpÜG, so haben die 
Aktionäre, die das Übernahmeange-
bot angenommen haben, einen An-
spruch gegen den Bieter auf Zahlung 
der angemessenen Gegenleistung.

b)  Die Referenzzeiträume der §§ 4, 5 
WpÜG-AngVO verlängern sich ent-
sprechend, wenn der Bieter bereits 
vor der Veröffentlichung seines Über-

nahmeangebots 30 % oder mehr der 
Stimmrechte der Zielgesellschaft und 
damit die Kontrolle im Sinne des § 29 
Abs. 2 WpÜG erwirbt und es dennoch 
unterlässt, ein Pflichtangebot – oder 
ein als freiwilliges Übernahmeangebot 
nach § 29 Abs. 1 WpÜG bezeichnetes 
Angebot – innerhalb der Frist des § 35 
Abs. 2 Satz 1 WpÜG zu veröffent-
lichen.

c)  Eine Zurechnung von Stimmrechten 
nach § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpÜG 
setzt voraus, dass der Bieter die  
wesentlichen Risiken und Chancen 
aus den betreffenden Aktien trägt 
und die Möglichkeit hat, auf die 
Stimmrechtsausübung des Eigen-
tümers der Aktien Einfluss zu nehmen.

d)  Eine Zurechnung von Stimmrechten 
nach § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 WpÜG 
setzt voraus, dass der Bieter das  
Eigentum an den entsprechenden 
Aktien durch eine einseitige Willens-
erklärung ohne Mitwirkung des  
Vertragspartners oder eines Dritten 
erwerben kann; ein schuldrechtlicher 
Anspruch auf Übereignung der Aktien 
reicht dafür nicht aus.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum 
Urteil vom 29. Juli 2014 – II ZR 353/12 

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=5c944a5dca6a305c72064220b3e7c022&Sort=3&nr=68708&pos=8&anz=66
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=6735c8439a9ad8d3ec5605b41173fdac&nr=68484&pos=15&anz=66
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=5c944a5dca6a305c72064220b3e7c022&Sort=3&nr=68630&pos=6&anz=66
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2. Entscheidungen anderer Zivilsenate

Zur (fehlenden) Anfechtbarkeit von 
Lohnzahlungen bei Insolvenzreife 
(§§ 142, 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 133 
Abs. 1, 135 Abs. 1 Nr. 1 InsO; §§ 286 
Abs. 3, 614 Satz 1 BGB)

Ist der Arbeitnehmer vorleistungspflichtig, 
genießen Lohnzahlungen seines insolven-
ten Arbeitgebers, die binnen 30 Tagen 
nach Fälligkeit bewirkt werden, das Bar-
geschäftsprivileg.

[…]

Die einen Benachteiligungsvorsatz und 
seine Kenntnis nahelegenden Beweisan-
zeichen können zurücktreten, wenn der 
Schuldner eine kongruente Leistung Zug 
um Zug gegen eine zur Fortführung sei-
nes eigenen Unternehmens unentbehr-
liche Gegenleistung erbracht hat, die 
den Gläubigern im Allgemeinen nützt. 
Zu den für die Unternehmensfortführung 
unverzichtbaren Gegenleistungen gehört 
auch die Tätigkeit der Arbeitnehmer.

[…]

Wird eine Gehaltsforderung an einen 
Gesellschafter nach den Grundsätzen des 
Bargeschäfts gedeckt, liegt darin keine 
Befriedigung einer einem Gesellschafter-
darlehen wirtschaftlich entsprechende 
Forderung.
 

Bitte klicken Sie hier für den Link zum 
Urteil vom 10. Juli 2014 – IX ZR 192/13
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CMS Hasche Sigle ist eine der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozietäten. Mehr als 600 Anwälte 
sind in acht wichtigen Wirtschaftszentren Deutschlands sowie in Brüssel, Moskau, Peking und Shanghai für 
unsere Mandanten tätig. CMS Hasche Sigle ist Mitglied der CMS Legal Services EEIG, einer europäischen 
wirtschaftlichen Interessenvereinigung zur Koordinierung von unabhängigen Anwaltssozietäten. CMS EEIG 
ist nicht für Mandanten tätig. Derartige Leistungen werden ausschließlich von den Mitgliedssozietäten in 
den jeweiligen Ländern erbracht. CMS EEIG und deren Mitgliedssozietäten sind rechtlich eigenständige 
und unabhängige Einheiten. Keine dieser Einheiten ist dazu berechtigt, im Namen einer anderen Verpflich-
tungen einzugehen. CMS EEIG und die einzelnen Mitgliedssozietäten haften jeweils ausschließlich für  
eigene Handlungen und Unterlassungen. Der Markenname „CMS“ und die Bezeichnung „Sozietät“  
können sich auf einzelne oder alle Mitgliedssozietäten oder deren Büros beziehen.
www.cmslegal.com

CMS-Standorte:
Aberdeen, Algier, Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Belgrad, Berlin, Bratislava, Bristol, Brüssel, Budapest,
Bukarest, Casablanca, Dubai, Düsseldorf, Edinburgh, Frankfurt / Main, Genf, Glasgow, Hamburg, Istanbul,
Kiew, Köln, Leipzig, Lissabon, Ljubljana, London, Luxemburg, Lyon, Madrid, Mailand, Maskat, Mexiko-Stadt, 
Moskau, München, Paris, Peking, Prag, Rio de Janeiro, Rom, Sarajevo, Sevilla, Shanghai, Sofia, Straßburg, 
Stuttgart, Tirana, Utrecht, Warschau, Wien, Zagreb und Zürich.

Diese Veröffentlichung stellt keine Rechtsberatung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, bestimmte 
Themen anzusprechen. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und die in ihr enthaltenen Informa-
tionen können eine individuelle Rechtsberatung nicht ersetzen. Sollten Sie weitere Fragen bezüglich der 
hier angesprochenen oder hinsichtlich anderer rechtlicher Themen haben, so wenden Sie sich bitte an  
Ihren Ansprechpartner bei CMS Hasche Sigle oder an den Herausgeber. CMS Hasche Sigle Partnerschaft 
von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Sitz: Berlin, (AG Charlottenburg, PR 316 B), Liste der  
Partner: s. Website.
www.cms-hs.com


